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Vorbemerkung 

Die BGB Grundstücksgesellschaft Herten, vertreten durch die Aldi Immobilienverwaltung 

GmbH & Co. KG, Herten erteilte der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, 

Büro Köln, den Auftrag zur Erarbeitung einer Auswirkungsanalyse zur Erweiterung der an ei-

nem Koppelstandort in der Dülmener Straße in Lüdinghausen-Seppenrade bestehenden bei-

den Lebensmittelmärkte. Der derzeitige Edeka-Markt Neuhäuser verfügt gegenwärtig über 

eine Verkaufsfläche von rd. 1.000 m² und soll auf 1.450 m² erweitert werden; für die Aldi-

Filiale ist eine Erweiterung von 850 m² auf 1.080 m² Verkaufsfläche vorgesehen. Beide Märkte 

sollen in einem Gebäudekomplex zusammengeführt werden. Die derzeitigen Marktgebäude 

weichen hierzu einem Ersatzneubau.  

Für die Bearbeitung der Untersuchung standen der GMA neben Angaben des Auftraggebers 

eigene Grundlagenzahlen, Daten der Stadt Lüdinghausen, des Statistischen Bundesamtes, der 

Bundesagentur für Arbeit sowie des Landesbetriebes für Information und Technik Nordrhein-

Westfalen (IT. NRW) zur Verfügung. Durch die GMA erfolgten Ende November 2021 eine 

Standortbesichtigung sowie eine aktuelle Erhebung der untersuchungsrelevanten Wettbe-

werbsbetriebe in Lüdinghausen. Außerdem wurde auf Informationen von MB Research (Kauf-

kraftkennziffern) zurückgegriffen. 

Die vorliegende Untersuchung dient der Entscheidungsvorbereitung und -findung für kommu-

nalpolitische und bauplanungsrechtliche Entscheidungen der Stadt Lüdinghausen. Alle Infor-

mationen im vorliegenden Dokument sind sorgfältig recherchiert; der Bericht wurde nach bes-

tem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aller se-

kundären Inhalte kann die GMA keine Gewähr übernehmen. 

G M A  
Gesellschaft für Markt- und  
Absatzforschung mbH 
 
Köln, den 31.05.2022 
WA/VZJ-aw 
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I.  Planvorhaben und Aufgabenstellung 

1.  Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Im Lüdinghauser Ortsteil Seppenrade planen die bestehenden Lebensmittelmärkte Edeka und 

Aldi-Nord im Rahmen einer Modernisierung und Attraktivierung des Koppelstandorts ihre Ver-

kaufsflächen zu erweitern. Im Zuge dessen sollen die gegenwärtig bestehenden Gebäude ab-

gerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Edeka Supermarkt Neuhäuser mit einer 

Verkaufsfläche von rd. 1.000 m² wird dabei um rd. 450 m² auf künftig 1.450 m² erweitern, der 

Aldi-Nord-Lebensmitteldiscounter um rd. 230 m² auf rd. 1.080 m² Verkaufsfläche. Vorrangiges 

Ziel der Erweiterung ist es, durch eine großzügigere Gestaltung des Verkaufsraums eine opti-

mierte Warenpräsentation zu ermöglichen und dadurch die Kundenfreundlichkeit in den 

Märkten zu erhöhen. Eine wesentliche Sortimentsveränderung ist nach Angaben des Auftrag-

gebers hingegen nicht vorgesehen, allenfalls kann es zu geringfügigen Sortimentserweiterun-

gen in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten kommen. Die Bäckerei, die derzeit im Vor-

kassen- bzw. Eingangsbereich des Edeka-Marktes angesiedelt ist, soll auch im künftigen Ge-

bäudekomplex integriert werden. 

Der Projektstandort befindet sich innerhalb des gemäß GMA-Einzelhandelskonzept (2011) der 

Stadt Lüdinghausen ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereichs „Nebenzentrum Seppen-

rade“. Im Zuge des durchzuführenden Bebauungsplanverfahrens ist eine Auswirkungsanalyse 

zu erstellen, die auf Basis von § 11 Abs. 3 BauNVO die städtebaulichen und versorgungsstruk-

turellen Auswirkungen sowie die Vereinbarkeit mit den landesplanerischen Vorgaben prüft. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Ausgangslage sind mit der vorliegenden Auswirkungs-

analyse folgende Fragen zu beantworten bzw. folgende Punkte zu bearbeiten: 

 Darstellung der planungsrechtlichen Vorgaben (Kapitel I, 2) 

 Beschreibung und Bewertung des Makrostandorts Lüdinghausen und des Mikrostandor-
tes Seppenrade, Dülmener Straße (Kapitel I, 3) 

 Einschätzung der Nachfrage- und Angebotssituation durch Feststellung eines Einzugsge-
biets und Berechnung der projektrelevanten Kaufkraft sowie Beschreibung der Wettbe-
werbssituation im Untersuchungsraum (Kapitel II) 

 Bewertung und Analyse möglicher Auswirkungen (Auswirkungsanalyse; Kapitel III, 1 – 4) 
in Form einer Umsatzprognose für die Projektmärkte und der Untersuchung von wettbe-
werblichen Umsatzumverteilungswirkungen sowie möglicher städtebaulicher oder ver-
sorgungsstruktureller Auswirkungen  

 Summationsbetrachtung mit der Ansiedlung eines Drogeriemarktes „Alter Reitplatz“ in 
Seppenrade 

 abschließende Bewertung der Vereinbarkeit mit den Zielen des LEP NRW (Kapitel III, 5) 
und des Einzelhandelskonzepts der Stadt Lüdinghausen (2011); (Kapitel II, 6) 
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2.  Rechtsrahmen zur Bewertung des Vorhabens 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung bei der 

Planung von Einzelhandelsgroßprojekten stellen das Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) dar. 

2.1 Regelungen der Baunutzungsverordnung  

Der § 11 Abs. 3 BauNVO führt in der Fassung von 2017 für großflächige Einzelhandelsbetriebe 

aus:  

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf 

die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken kön-

nen, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte 

Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzelhan-

delsbetrieben vergleichbar sind,  

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere schädliche Um-

welteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie 

Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Ver-

sorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, 

auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-

ren Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 in 

der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² überschreitet. Die Re-

gel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Auswirkun-

gen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossfläche vorliegen oder bei mehr als 

1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2 bezeichneten Aus-

wirkungen insbesondere die Gliederung und die Größe der Gemeinde und ihrer 

Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und 

das Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen.“ 

2.2 Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) trat am 08. Februar 2017 in 

Kraft. Er legt folgende Ziele und Grundsätze zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels 

fest:  
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„6.5 Großflächiger Einzelhandel  

Ziele und Grundsätze 

6.5-1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungs-

bereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-

zungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-

lungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kern-

sortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen  

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Ab-

satz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur  

- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 

- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrier-

ten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen 

Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz, 

mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, dargestellt und festgesetzt 

werden. 

Zentrenrelevant sind  

- die Sortimente gemäß Anlage 1 und  

- weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sorti-

mente (ortstypische Sortimentsliste).  

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch 

außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, 

wenn nachweislich: 

- eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder 

siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener 

baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles 

Ortsbild nicht möglich ist und 

- die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient und  

- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträch-

tigt werden. 

6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot  

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für 

Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrele-

vanten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht 

wesentlich beeinträchtigt werden. 

6.5-4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche  

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne 
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des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsor-

timenten soll der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige Festset-

zung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Einwohner der je-

weiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschreiten. 

6.5-5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil zentren-

relevanter Randsortimente  

Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 

mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb 

von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn 

der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche 

beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt.  

6.5-6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenre-

levanter Randsortimente  

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vor-

haben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrele-

vanten Kernsortimenten soll außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 

2.500 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

6.5-7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhan-

del 

Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte 

von Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von 

zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunut-

zungsverordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente 

und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtli-

chen Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die 

zulässige Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufge-

hoben oder geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zu-

lässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter 

durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen 

auch geringfügige Ansiedlungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Be-

einträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 

6.5-8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen  

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Ansied-

lung bestehender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Sied-

lungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer 

sowie der Verfestigung und Ansiedlung bestehender Einzelhandelsagglomeratio-

nen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchti-

gung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhandelsagglo-

merationen vermieden wird. 

6.5-9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte  

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Re-

gionalplänen in die Abwägung einzustellen. 

6.5-10 Ziel Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Ab-

satz 3 Baunutzungsverordnung   

Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
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Baunutzungsverordnung sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch 

kein Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der Fest-

legungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten 

Kernsortimenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle von 

nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-

6 zu entsprechen.“ 

2.3 Regionalplan Münsterland 

Als Zielvorgabe benennt der Regionalplan Münsterland (2014) beim Thema Einzelhandel die 

Sicherung der Nahversorgung, die Erhöhung der Attraktivität der Zentren sowie die Entwick-

lung und Fortschreibung von Einzelhandelskonzepten1. Im Kapitel III wird unter Grundsatz 10 

ausgeführt:  

„10.1  

Die gemeindliche Bauleitplanung soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 

die wohnortnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Be-

darfs (Nahversorgung) gewährleistet und gesichert wird und Einzelhandelsbe-

triebe verbrauchernah und städtebaulich integriert angesiedelt werden. Neben 

der Nahversorgung soll die Bauleitplanung die Attraktivität der Zentren als Mit-

telpunkte urbanen Lebens stärken.  

10.2  

Bei der Änderung oder Aufstellung von Bauleitplänen für großflächige Einzelhan-

delsbetriebe sind auch die Auswirkungen auf die Nahversorgung im Einzugsbe-

reich zu ermitteln und bei der Abwägung zu berücksichtigen. 

10.3  

Durch Bauleitplanung soll sichergestellt werden, dass die Errichtung und Erweite-

rung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels sowie von mehreren, für sich 

selbstständigen Einzelhandelsbetrieben in räumlichem Zusammenhang (Fach-

marktzentren bzw. -agglomerationen) zu keinen wesentlichen Beeinträchtigun-

gen der zentralen Versorgungsbereiche oder der Nahversorgung führen.2“ 

Dabei ist zudem auf das Ziel 4 des Regionalplans Münsterland zu verweisen, wonach die Ein-

zelhandelsentwicklung auf die Allgemeinen Siedlungsbereiche zu konzentrieren ist3.   

2.4 Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen  

Über die dargestellten rechtlichen Vorgaben hinaus sind die Planungsabsichten der Stadt 

Lüdinghausen zu berücksichtigen. Das derzeit gültige Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 

20114 legt folgende städtebauliche Zielsetzungen zugrunde:  

 Die Versorgungsfunktion der Stadt Lüdinghausen als Mittelzentrum ist zu sichern. Dazu ist 
das Einzelhandelsangebot zu erhalten bzw. zielgerichtet auszubauen. 

                                                           
1  Bezirksregierung Münster, Regionalplan Münsterland (2014), S. 29 ff 
2  ebd. 
3  ebd. 

4  GMA, Gutachten zum kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdinghausen (2011), S. 71 
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 Die Innenstadt soll attraktiviert und weiterentwickelt werden. Gegenüber dezentralen 
Standorten ist die Innenstadt durch einen zielgerichteten Ausbau des Einzelhandelange-
bots zu stärken, was auch im Ausschluss der Ansiedlung großflächiger Betriebe mit zen-
trenrelevanten Kernsortimenten außerhalb der Innenstadt Ausdruck findet.  

 In der Innenstadt sowie im Allgemeinen soll durch das Einzelhandelskonzept dabei für In-
vestitionssicherheit gesorgt werden. 

 Schließlich soll die wohnortnahe Versorgung gesichert werden.  

Abbildung 1: Lüdinghauser Sortimentsliste 

 
Quelle: GMA, Gutachten zum kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdinghausen (2011), S. 74 

Die Zielsetzungen werden durch die Sortimentsliste und das Standortkonzept konkretisiert. 

Mit der „Lüdinghauser Sortimentsliste“ werden nahversorgungs- bzw. zentrenrelevante und 

nicht zentrenrelevante Sortimente definiert.  
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Das Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen (2011) weist neben dem Hauptzentrum  

Innenstadt, in der Kernstadt Lüdinghausen, einen zweiten zentralen Versorgungsbereich im 

Stadtteil Seppenrade als Nebenzentrum aus. Darüber hinaus sind zwei Sonderstandorte und 

ein perspektivischer Sonderstandort ausgewiesen.  

Der Projektstandort an der Dülmener Straße in Seppenrade liegt im zentralen Versorgungsbe-

reich des Nebenzentrums Seppenrade. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen 

(2011) empfiehlt im zentralen Versorgungsbereich Seppenrade grundsätzlich nur die Ansied-

lung von Betrieben mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment (kurzfristiger Bedarf)5. Bei 

Planungen zu großflächigen Betrieben (> 800 m2) sind die Vorrangstellung und die Entwick-

lungsfähigkeit der Innenstadt zu berücksichtigen. Während das Einzelhandelskonzept aus-

drücklich nicht empfiehlt großflächige Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten im 

Nebenzentrum Seppenrade anzusiedeln6, gilt für großflächige Betriebe mit nahversorgungs-

relevantem Kernsortiment, dass diese in Ausnahmefällen realisiert werden können, wofür 

eine Einzelfallprüfung erforderlich ist7. 

Auch nach aktueller Standortbesichtigung kann der Projektstandort von Edeka und Aldi als Teil 

des zentralen Versorgungsbereichs Seppenrade gewertet werden. Beide Märkte stellen so-

wohl funktional als auch städtebaulich integrale Bestandteile dieses Zentrums dar.  

 

3.  Standortbeschreibung und -bewertung  

3.1 Makrostandort Lüdinghausen 

Die Stadt Lüdinghausen liegt im Süden des Münsterlands im Landkreis Coesfeld und ist im 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen als Mittelzentrum ausgewiesen. Die nächst ge-

legenen Oberzentren sind das ca. 25 km (Luftlinie) entfernte Münster im Nordosten und in 

südlicher Richtung, im Ruhrgebiet, die Städte Dortmund und Bochum, ca. 30 bzw. 35 km (Luft-

linie) entfernt. Die Kreisstadt Coesfeld, befindet sich etwa 30 km nordwestlich. Die dazwischen 

liegende gut 12 km entfernte Nachbarstadt Dülmen ist als bevölkerungsreichste Stadt im 

Landkreis Coesfeld ebenfalls ein Mittelzentrum (vgl. Karte 1). Weitere benachbarte Mittelzen-

tren sind die Stadt Haltern am See (Kreis Recklinghausen) und Selm (Kreis Unna). Darüber hin-

aus ist die ehemalige Kreisstadt Lüdinghausen von mehrere Grundzentren umgeben (Senden, 

Nordkirchen, Ascheberg und Olfen). 

Besonders im Vergleich zu den nur wenige Kilometer entfernten Städten des nördlichen Ruhr-

gebiets (u.a. Datteln) sind Lüdinghausen und die münsterländischen Nachbarkommunen der 

Umgebung deutlich ländlicher geprägt und dünner besiedelt. Siedlungsstrukturell gliedert sich 

die Stadt in zwei Ortsteile, die Kernstadt Lüdinghausen und Seppenrade. Seppenrade befindet 

sich etwa 4 km westlich der Kernstadt Lüdinghausen und ist von dieser siedlungsräumlich ge-

trennt. Zwischen den beiden Ortsteilen verläuft in Nord-Süd-Richtung der Dortmund-Ems-Ka-

nal, der hier eine markante städtebauliche bzw. naturräumliche Zäsur darstellt. Die Kernstadt 

                                                           
5  GMA, Gutachten zum kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdinghausen (2011), S. 100 
6  laut Gutachten zum kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdinghausen (2011, S. 104), ist dies 

i. S. von LEPro NRW nicht möglich 
7  ebd. S. 100, 104 
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Lüdinghausen ist vergleichsweise dicht bebaut und in Teilen von historischen Strukturen und 

Gebäudeensembles geprägt. 

In Lüdinghausen wohnen derzeit rd. 25.230 Einwohner8, davon etwa 6.860 Einwohner in Sep-

penrade9 (ca. 27 %). In der zurückliegenden Dekade ist die Einwohnerzahl der Gesamtstadt 

um ca. 7 %, bzw. rd. 1.650 Einwohner, gewachsen. Gerade auch in Seppenrade sind Neubau-

gebiete entstanden bzw. werden noch erschlossen. Diese neuen Siedlungsflächen in Seppen-

rade befinden sich am nordwestlichen Siedlungsrand, ostseitig entlang der Umgehungsstraße 

(B 58). Perspektivisch bleibt die Gesamteinwohnerzahl weitestgehend konstant. Für das Jahr 

2030 wurden rd. 25.340 Einwohner vorausberechnet, was im Vergleich zu aktuellen Zahlen 

(2020) einem Zuwachs von unter 1 % entspräche10. Dabei zeichnet sich deutlich der demogra-

phische Wandel ab: Bei Bevölkerungsgruppen unter 65 ist jeweils ein Rückgang zu verzeich-

nen, während bei den über 65-Jährigen von einer deutliche Zunahme ausgegangen wird11. 

Rd. 9.790 Einwohner Lüdinghausens (ca. 39 %) gehen einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung nach, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort in 

Lüdinghausen betrug Mitte 2020 rd. 7.641 Personen12. Die Zahl der Auspendler überstieg 

deutlich die Zahl der Einpendler um ca. 2.151 Personen bzw. um knapp die Hälfte. Dies ver-

deutlicht, dass Lüdinghausen schwerpunktmäßig als Wohnort fungiert. 

Die verkehrliche Erreichbarkeit der Stadt Lüdinghausen ist vor allem durch die Lage an der re-

gional bedeutsamen Bundesstraße B 58 geprägt, die in Ost-West-Richtung das Stadtgebiet 

durchquert, und dabei die Kernstadt Lüdinghausen mit Seppenrade verbindet. In Nord-Süd-

Richtung führt die Bundesstraße B 235 (Münster – Ruhrgebiet) durch Lüdinghausen und die 

B 474 (Coesfeld / Dülmen – Olfen) durch Seppenrade. Die Bundesautobahn A 1 (Münster – 

Dortmund) ist von Lüdinghausen über die nächstgelegene Anschlussstelle Ascheberg (ca. 14 

km östlich des Lüdinghauser Stadtzentrums) erreichbar. Des Weiteren bestehen Anbindungen 

an die Autobahn A 43 (Münster – Bochum), ca. 15 – 20 km westlich (Anschlussstellen in Hal-

tern und Dülmen) sowie an die A 2, ca. 20 – 25 km südlich (Anschlussstellen in Castrop-Rauxel 

und Dortmund). Über den Bahnhof Lüdinghausen, südwestlich der Lüdinghauser Innenstadt, 

ist die Stadt an das Schienennetz der Deutschen Bahn angebunden (RB 51, Enschede (NL) – 

Coesfeld – Dülmen – Dortmund). Darüber hinaus gibt es regionale Busverbindungen, unter 

anderem über Senden nach Münster und nach Olfen. 

 

  

                                                           
8  Quelle: Stadt Lüdinghausen, Stichtag: 31.12.2020  
9  nach Angaben der Stadt Lüdinghausen, November 2021 
10  Quelle: IT.NRW, Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-

Westfalens 2018 – 2040; die Prozent-Angabe bezieht sich auf Einwohnerzahlen nach 10 (laut den Zahlen 
von IT.NRW (2018), beträgt der Zuwachs rd. 4 % im Vergleich zum Ausgangsjahr 2018) 

11 ebd. 
12  Statistik der Bundesagentur für Arbeit Stand 30.06.2020. 
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Karte 1: Lage und zentralörtliche Struktur in der Region

Zentralörtliche Struktur

• Oberzentrum

• Mittelzentrum

• Grundzentrum

Quelle: Karten-/ Datengrundlage GfK 
GeoMarketing; GMA-Bearbeitung 2021
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3.2 Mikrostandort Seppenrade, Koppelstandort Dülmener Straße 

Der Koppelstandort der beiden zu erweiternden Lebensmittelmärkte, Edeka und Aldi-Nord, 

befindet sich im Bereich des „Alten Reitplatz“ an der Dülmener Straße (Bundesstraße 474). 

Die Märkte teilen sich einen Kundenparkplatz, sind jedoch in zwei baulich getrennten, jeweils 

einstöckigen Gebäuden untergebracht. Im Zuge der Modernisierung des Standorts ist geplant, 

anstelle der bestehenden Marktgebäude einen Ersatzneubau zu errichten, sodass beide 

Märkte mit erweiterten Verkaufsflächen in einem Gebäudekomplex untergebracht werden. 

Insgesamt ist am Projektstandort eine Verkaufsflächenerweiterung um ca. 680 m2 geplant. 

Davon entfallen 450 m2 auf den Edeka Supermarkt, der auf 1.450 m2 erweitert. Für die Aldi-

Nord Filiale ist eine Erweiterung um 230 m2 auf 1.080 m2 geplant. Die Zahl der Parkplätze ver-

ändert sich größenordnungsmäßig nicht wesentlich.  

Die derzeitige Aldi-Nord Filiale verfügt über einen zeitgemäßen und modernisierten Marktauf-

tritt, die aktuelle Verkaufsfläche von ca. 850 m2 liegt allerdings unter dem Durchschnitt. Das 

Erscheinungsbild des Edeka Supermarkts kann gegenwärtig durchaus als etwas in die Jahre 

gekommen beschrieben werden. Hierbei geht es vor allem auch darum, im Rahmen einer Mo-

dernisierung den Bestandsmarkt leistungs- und zukunftsfähig aufzustellen. Die Bäckerei, die 

derzeit im Vorkassen- bzw. Eingangsbereich des Edeka-Marktes angesiedelt ist, soll auch im 

künftigen Gebäudekomplex integriert werden. 

Die Dülmener Straße (B 474), die nordostseitig am Projektgrundstück vorbeiführt, verbindet 

den Projektstandort mit dem etwa 400 m südöstlich liegenden Ortskern und dem ca. 500 m 

entfernten Kreisverkehr am nördlichen Ortseingang. An diesem Kreisverkehr kreuzen sich die 

Bundesstraßen 474 und 58, letztere umschließt als Ortsumgehung Seppenrade nordseitig.  

Nordwestlich und südöstlich wird der Projektstandort von den Straßen Steinbach bzw. Flaß-

bieke begrenzt die jeweils in die Dülmener Straße einmünden. Diese führen in südwestlicher 

Richtung in die verkehrsberuhigten Neubauwohnsiedlungen. Die Zufahrt zum Kundenpark-

platz erfolgt ebenfalls über diese beiden Querstraßen. An der südöstlichen Grundstücksseite 

verfügt der Parkplatz über zwei Zufahrten, nordwestseitig über eine.  

Das Standortumfeld ist überwiegend durch Wohnbebauung geprägt (vgl. Karte 2). Dies gilt 

etwa für die dem Standort gegenüberliegende Straßenseite der Dülmener Straße und der quer 

dazu verlaufenden Rosenstraße. Südwestlich bzw. rückseitig der Märkte befinden sich größere 

Neubausiedlungen, die von freistehenden Einfamilienhäusern und in Teilen von Doppelhaus-

hälften geprägt sind. Im Süden begrenzt schließlich die Halterner Straße die Neubausiedlungs-

flächen. Im Bereich zwischen Kastanienallee, Leversumer Straße und der Umgehungsstraße (B 

58) entstehen weitere Neubaugebiete bzw. sind zuletzt weitere entstanden, die einen Ein-

wohnerzuwachs und damit einen potentiellen Kundenzuwachs für die Märkte bedeuten. 

Im Umfeld des Projektstandortes, der im nördlichen Ausläufer des zentralen Versorgungsbe-

reichs Nebenzentrum Seppenrade liegt, zeigen sich außerdem diverse gewerbliche Nutzungen. 

Im Einmündungsbereich der Straße Steinbach in die Dülmener Straße befinden sich direkt auf 

der anderen Straßenseite eine Volksbank sowie ein Schönheitssalon. Auf der südwestlich an-

grenzenden Freifläche, die im Einzelhandelskonzept als Potenzialfläche ausgewiesen wurde, 
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ist die Errichtung eines kleinflächigen (bis 800 m² Verkaufsfläche) Drogeriemarktes geplant.13 

Daran schließt sich westseitig wiederum eine Kindertageseinrichtung der AWO an. Im Einmün-

dungsbereich Flaßbieke / Dülmener Straße befindet sich an der Straße gegenüberliegend ein 

Fahrradgeschäft und jenseits der Dülmener Straße eine Boutique. Auf einer früheren Freiflä-

che südseitig der Straße Flaßbieke ist der Erweiterungsbau des Hotels Naundrups Hof entstan-

den.  

Entlang der Dülmener Straße befinden sich schließlich neben einigen Wohnhäusern weitere 

Einzelhandels-, Dienstleistungs- sowie gastronomische Nutzungen. Hier ist insbesondere ein 

Raiffeisenmarkt zu nennen, darüber hinaus ein Sanitär- und Heizungs-Fachgeschäft, eine Tier-

arztpraxis sowie eine Fahrschule. Bereits im nördlichen Umfeld der Straßenkreuzung aus 

Dülmener und Dattelner Straße bzw. Halterner und Hauptstraße sind ein Schnellimbiss, eine 

Thai-Massage, ein Elektrokleinwarengeschäft, ein Versicherungsbüro und ein Bäckerei-Café 

angesiedelt. Weitere Nutzungen, ebenfalls innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs, 

etwa Bäckereien, Gastronomie und Hotellerie, Friseure, Arztpraxen, ein Raumausstatter, eine 

Apotheke und ein kleines Modehaus befinden sich entlang der Dattelner Straße, der Haupt-

straße sowie im Bereich des Kirchplatzes.  

Der Projektstandort ist aus weiten Teilen von Seppenrade fußläufig erreichbar. Über die 

Dülmener Straße ist er gut einsehbar und für den motorisierten Individualverkehr gut zu er-

reichen. In der Dülmener Straße, unmittelbar auf Höhe des Projektstandorts befindet sich die 

Bushaltestelle Naundrups Hof. Von dieser verkehren allerdings nur wenige Busse (zwei-stün-

dige Taktung). Von der gut 500 m entfernten Haltestelle „Rosengarten“ an der Hauptstraße 

gibt es Busverbindungen in mindestens stündlicher Taktung nach Lüdinghausen und Münster 

sowie über Olfen nach Datteln. 

Foto 1:   Einmündung Flaßbieke (von 
rechts) / Dülmener Straße mit 
Parkplatzzufahrt (vorne links) 

 Foto 2:  Einmündung Steinbach / 
Dülmener Straße mit Wohn- 
und Geschäftsgebäude (rechts) 

 

 

 
Fotos: GMA 2021 

                                                           
13  siehe Sitzungsvorlage Nr. FB 3/429/2021 vom 02.09.2021; Stadt Lüdinghausen, Aufstellungsbeschluss zur 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Alter Reitplatz“ vom 07.10.2021. Diese Planung wird nachfolgend zu-
sammen mit dem Vorhaben Edeka / Aldi im Rahmen einer sog. Summationsbetrachtung geprüft (siehe 
Kapitel III., 5.).  
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Karte 2: Mikrostandort Lüdinghausen-Seppenrade, Dülmener Straße

Bushaltestelle

überwiegend Grünfläche

überwiegend Wohnen

überwiegend 
Gewerbe / Industrie

zentraler Versorgungs-
bereich, Nebenzentrum 
Seppenrade

P Projektstandort Aldi-
Nord / Edeka

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende; GMA-
Bearbeitung 2021
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Foto 3:  Dülmener Straße am Projekt-
standort mit Bushaltestelle 
„Naundrups Hof“ 

 Foto 4:  Erweiterungsneubau des Hotels 
„Naundrups Hof“ an der Straße 
Flaßbieke 

 

 

 
 

Foto 5:  Freifläche am „Steinbach“: vor-
gesehen für einen geplanten 
Drogeriemarkt  

 Foto 6: Neubau-Wohngebiete am 
„Steinbach“, südwestlich des 
Projektstandorts 

 

 

 
Fotos: GMA 2021 

3.3 Bewertung der Standorteigenschaften 

Die spezifischen Eigenschaften des Standortes können in positive und negative Standortfakto-

ren gegliedert werden. Diese standortspezifischen Eigenschaften haben auch einen wesentli-

chen Einfluss auf die Ausstrahlung, die Marktdurchdringung und die damit korrespondierende 

Umsatzerwartung eines Planobjektes.  

Im Hinblick auf die städtebauliche Integration als Grundvoraussetzung der Planung sind insbe-

sondere folgende Aspekte zu nennen: 

Positive Standortfaktoren: 

+ integrierter Standort im zentralen Versorgungsbereich des Nebenzentrums Seppen-

rade; fußläufige Erreichbarkeit gut gewährleistet  

+ Bushaltestelle im unmittelbaren Umfeld vorhanden 

+ gute Erreichbarkeit mit dem Pkw, Zufahrten über die Straßen Steinbach und Flaßbieke 

(Querstraßen zur Dülmener Straße, der Nord-Süd-Hauptverbindung in Seppenrade) 
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+ Standort gut einsehbar 

+  Abriss / Neubau bestehender Märkte, keine zusätzliche Flächenversiegelung 

Negative Standortfaktoren: 

-  begrenztes Einwohnerpotenzial in Seppenrade  

- unregelmäßige Taktung der Busanbindungen  

Der Projektstandort liegt im zentralen Versorgungsbereich, ist städtebaulich integriert und für 

einen Großteil der Ortsbevölkerung fußläufig erreichbar.  
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II.  Nachfrage- und Angebotssituation  

1.  Einzugsgebiet und Bevölkerungspotenzial 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes für die zu erweiternden Lebensmittelmärkte ist Voraus-

setzung zur Ermittlung des Einwohnerpotenzials und zur Berechnung der projektrelevanten 

Kaufkraft. Als Einzugsgebiet wird derjenige Bereich definiert, innerhalb dessen die Verbrau-

cher den Standort voraussichtlich regelmäßig aufsuchen. 

Zur Abgrenzung des Einzugsgebietes wurden in der vorliegenden Untersuchung folgende Ein-

flussfaktoren berücksichtigt:  

 Betriebstyp, Sortimentsstruktur und Dimensionierung des konkreten Vorhabens  

 Attraktivität der sonstigen Nutzungen am Standort  

 Siedlungsstrukturen im Untersuchungsraum 

 projektrelevante Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum 

 verkehrliche und topografische Gegebenheiten im Untersuchungsraum 

 ausgewählte Zeit- und Distanzwerte des Verbraucherverhaltens (= empirische Erfahrungs-
werte). 

Unter Berücksichtigung der angeführten Kriterien erreicht der Koppelstandort ein Kernein-

zugsgebiet, das ganz Seppenrade umfasst. Der Hauptort Seppenrade liegt beinahe vollständig 

innerhalb eines Radius von 1 km fußläufiger Distanz. Eine Ausnahme stellen hier lediglich ein-

zelne Häuser am südlichen Ortsrand dar sowie mehrere um den Hauptort herum verstreut 

liegende Gehöfte. Insgesamt leben im Kerneinzugsgebiet, dem Lüdinghauser Ortsteil Seppen-

rade, derzeit ca. 6.860 Einwohner14. Die beiden Märkte am Projektstandort sind innerhalb die-

ses Gebiets die einzigen Anbieter.  

Einzugsgebietsbegrenzende Faktoren sind einerseits das Lebensmitteleinzelhandelsangebot 

in der Kernstadt Lüdinghausen (Lebensmittelmärkte im zentralen Versorgungsbereich Innen-

stadt und in Streulagen, siehe Karte 3) andererseits die klare siedlungsräumliche Trennung 

zwischen Seppenrade und Lüdinghausen, die sich insbesondere auch mit dem Dortmund-Ems-

Kanal vollzieht. Die Anbieter im zentralen Versorgungsbereich sowie in Streulagen in der Kern-

stadt Lüdinghausen sind untersuchungsrelevant, da sich bei diesen die höhere Kaufkraftbin-

dung in Seppenrade durch die modernisierten und erweiterten Projektmärkte möglicherweise 

bemerkbar machen wird (siehe Kapitel III.).  

Die größte Orientierung auf den Projektstandort ist für die Wohngebiete im nordwestlichen 

Seppenrade, im direkten Umfeld der Märkte anzunehmen. Im Fall der Siedlungen beidseitig 

der B 58 auf der Seppenrader Seite des Kanals (Marderweg und Am Hüwel) ist von einer stär-

keren Orientierung zu den Lüdinghauser Anbietern im zentralen Versorgungsbereich und in 

Streulagen auszugehen. Dies betrifft jedoch nur einen vergleichsweise überschaubaren Ein-

wohneranteil.  

  

                                                           
14 nach Angaben der Stadt Lüdinghausen, November 2021 
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Karte 3: Kerneinzugsgebiet der Planvorhaben und Hauptwettbewerber im Untersuchungsraum

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende; GMA-
Bearbeitung 2022
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Eine weitere Ausdehnung des betrieblichen Einzugsgebietes auf benachbarte Kommunen ist 

aufgrund der räumlichen Siedlungsstrukturen und der Wettbewerbssituation nicht anzuneh-

men. Begrenzend wirken hierbei naturräumliche und siedlungsstrukturelle Gliederungen. Die 

Städte Dülmen in nordwestlicher und Olfen in südlicher Richtung sind bereits räumlich weit 

entfernt. Dort existiert jeweils auch ein ausreichendes und gut aufgestelltes Lebensmittelein-

zelhandelsangebot.  

Aufgrund der relativ verkehrsgünstigen Lage des Projektstandorts ist jedoch mit Umsätzen 

durch Kunden von außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes (z. B. durch Pendlerverflech-

tungen, sonstige Streukunden) zu rechnen. Diese werden in den nachfolgenden Berechnun-

gen als sog. Streuumsätze berücksichtigt. 

 

2.  Projektrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen liegt die la-

deneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben im Lebensmittelhandwerk 

pro Kopf der Wohnbevölkerung derzeit bei ca. 6.370 €. Unterteilt man den gesamten Bedarfs-

güterbereich in die Nahrungs- und Genussmittel einerseits und in die Nichtlebensmittel ande-

rerseits, dann betragen die Pro-Kopf-Ausgaben für 

 Nahrungs- und Genussmittel ca. 2.445 € 

 Nichtlebensmittel ca. 3.925 € 

Für die vorliegende Untersuchung ist vorrangig der Nahrungs- und Genussmittelbereich rele-

vant. Neben den Pro-Kopf-Ausgabewerten ist zur Berechnung der Kaufkraft der örtliche Kauf-

kraftkoeffizient zu berücksichtigen. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das 

Kaufkraftniveau in Lüdinghausen mit 109,0 über dem Bundesdurchschnitt (= 100,0). 15 

Für das abgegrenzte Kerneinzugsgebiet (vgl. Karte 3) beläuft sich das untersuchungsrelevante 

Kaufkraftpotenzial bei Nahrungs- und Genussmitteln auf ca. 18,3 Mio. € im Jahr.  

 

3.  Aktuelle Versorgungssituation (Wettbewerbssituation) im Untersuchungsraum 

Im Rahmen der vorliegenden Analyse erfolgte eine aktuelle Erhebung des relevanten Einzel-

handelsbestandes in Lüdinghausen-Seppenrade und in der Lüdinghauser Kernstadt (vgl. Karte 

3). Da der Angebotsschwerpunkt der Planvorhaben im Nahrungs- und Genussmittelbereich 

liegt, wurden in diesem Zusammenhang die wesentlichen Lebensmittelanbieter, d. h. vor al-

lem Supermärkte, Discounter und Getränkemärkte berücksichtigt.  

In Lüdinghausen können folgende Wettbewerbsstrukturen festgehalten werden: 

 Im zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt (Lüdinghausen) befinden sich 
an der Konrad-Adenauer-Straße (Bundesstraße 235) am östlichen Rand des Stadtzent-
rums die Lebensmittelvollsortimenter Rewe und Edeka sowie eine Aldi-Nord-Filiale. Edeka 
Wiewel mit rd. 1.800 m² Verkaufsfläche liegt dabei auf der Westseite der Straße, die der 

                                                           
15  Quelle: MB Research, Stand 2020: Kaufkraftkennziffer für die Gesamtstadt Lüdinghausen 
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Innenstadt zugewandt ist und verfügt über große Parkplatzflächen, die in öffentliche, städ-
tische Parkplätze übergehen. Zu erreichen sind diese direkt aus dem vorgelagerten Kreis-
verkehr in der Konrad-Adenauer-Straße. Der Aldi-Markt liegt südöstlich dieses Kreisver-
kehrs und ist mit dem PKW von diesem aus über eine Nebenstraße zu erreichen, Park-
plätze sind in überschaubarem Maße vorhanden. Die Aldi-Nord-Filiale misst ca. 790 m² 
Verkaufsfläche. Nördlich des Kreisverkehrs, dem Edeka-Markt gegenüberliegend ist erst 
seit wenigen Jahren Rewe Gawdi angesiedelt. Dieser Supermarkt verfügt über eine Ver-
kaufsfläche von rd. 1.550 m² Verkaufsfläche. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es beid-
seitig des Kreisverkehrs Überwege mit Verkehrsinseln. Im Bereich der Konrad-Adenauer-
Straße sind darüber hinaus das großflächige Modehaus Bruno Kleine, eine Filiale des Mö-
belhauses Jysk sowie eine Schule mit angeschlossener Leistungssporthalle angesiedelt.  

Foto 7: Marktplatz in Lüdinghausen  Foto 8: Langenbrückenstraße in der 
Lüdinghauser Innenstadt 

 

 

 

Foto 9: Rewe Gawdi im zentralen Ver-
sorgungsbereich, Hauptzen-
trum Innenstadt 

 Foto 10: Konrad-Adenauer-Straße 
(B 235) mit Überweg und 
Edeka-Parkplatz (gegenüber) 

 

 

 

Fotos GMA 2021 

 In Streulagen im Süden der Kernstadt Lüdinghausen befinden sich weitere Märkte. Im Süd-
osten befindet sich im Bereich der Ausfallstraßen B 58 und L 835 eine Lidl-Filiale mit rd. 
1.020 m² Verkaufsfläche. Diese ist unter anderem umgeben von einer McDonalds-Filiale 
und einer Tankstelle. Im Südwesten, direkt an der Bundesstraße 235 befindet sich eine 
Netto-Filiale mit ca. 850 m² Verkaufsfläche. Weiter südlich, ebenfalls an der B 235 liegt 
der Getränkemarkt des Betreibers trinkgut mit rd. 780 m² Verkaufsfläche. Bereits westsei-
tig der Bahntrasse befindet sich im Gewerbegebiet an der Hans-Böckler-Straße eine 
Marktkauf-Filiale. Diese verfügt über ca. 3.300 m² Verkaufsfläche (davon rd. 1.850 im 
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Food-Bereich). Es handelt sich um einen Koppelstandort mit dem Baumarktbetreiber 
toom. Im Eingangsbereich sind mehrere kleinteilige Nutzungen untergebracht (Bäcker mit 
Café, Friseur, Schlüsseldienst, Blumenladen).  

 Im direkten Umfeld des Projektstandorts, im zentralen Versorgungsbereich, Nebenzentrum 
Seppenrade, sind zwar zahlreiche kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzun-
gen vorhanden (darunter ein Raiffeisenmarkt, ein Raumausstatter, Bäckereien mit Café 
und Apotheken), jedoch sind die beiden Projektmärkte, die einzigen Anbieter im Lebens-
mitteleinzelhandel  mit einer Verkaufsfläche > 400 m².  

Insgesamt weisen die projektrelevanten Lebensmittelanbieter in Lüdinghausen eine Verkaufs-

fläche von rd. 8.640 m² im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel auf (ohne die zu erweitern-

den Märkte in Seppenrade). Davon befinden sich: 

 rd. 4.140 m² Verkaufsfläche im zentralen Versorgungsbereich des Hauptzentrums Innen-
stadt und 

 rd. 4.500 m² Verkaufsfläche in Streulagen der Lüdinghauser Kernstadt.  

Diese Märkte erzielen eine Umsatzleistung von rd. 38,3 Mio. € bei Nahrungs- und Genussmit-

teln, davon  

 rd. 17,1 – 17,2 Mio. € im Hauptzentrum Innenstadt und 

 rd. 21,1 Mio. € in Streulagen der Kernstadt Lüdinghausen. 

Inklusive der Bestandsmärkte von Edeka und Aldi-Nord am Projektstandort in Seppenrade sind 

in Lüdinghausen Verkaufsflächen im Bereich der Nahrungs- und Genussmittel bei den Haupt-

anbietern des Lebensmitteleinzelhandels von rund 10.490 m² vorhanden. Bezogen auf die Ein-

wohnerzahl in Lüdinghausen (derzeit ca. 25.230) beträgt die Verkaufsflächenausstattung etwa 

416 m² je 1.000 Einwohner. Dieser Wert ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt als leicht 

unterdurchschnittlich einzustufen.16 Bislang besteht in Lüdinghausen eine sehr ausgeglichene 

Betriebstypenstruktur aus Discountern und Supermärkten. 

 

 
  

                                                           
16  Die durchschnittliche Ausstattung mit Lebensmittelmärkten in Deutschland beträgt ca. 440 m² je 1.000 

Einwohner. In die Berechnung des Durchschnittswertes fließen lediglich Lebensmittelmärkte ab einer Ver-
kaufsflächengröße von 400 m² mit ein. Quelle: EHI Handelsdaten aktuell 2019, GMA-Berechnungen 2021. 
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III.  Auswirkungsanalyse   

In einem letzten Schritt ist im Hinblick auf die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu klären, 

ob infolge der geplanten Erweiterung des Edeka-Supermarktes und des Aldi-Nord-Discounters 

mit Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO in Verbindung mit Ziel 6.5-3 LEP NRW zu 

rechnen ist. Hierfür wird eine Umsatzprognose für das Planvorhaben durchgeführt und aufge-

zeigt, wo und in welchem Umfang dem bestehenden Einzelhandel Umsätze abgezogen wer-

den bzw. Kaufkraft umgelenkt wird. 

 

1.  Methodischer Ansatz 

Die möglichen Wettbewerbswirkungen im Untersuchungsraum werden im Folgenden vor dem 

Hintergrund der zur Verfügung stehenden Kaufkraftvolumina und der dargelegten Angebots-

strukturen ermittelt. Daraus lassen sich anschließend die zu erwartenden städtebaulichen und 

versorgungsstrukturellen Auswirkungen ableiten. Hierzu werden zwei Berechnungsschritte 

durchgeführt: 

 Ein erster Ansatz, das Marktanteilkonzept, stellt die voraussichtliche Kaufkraftabschöp-
fung des Vorhabens (= Marktanteile) aus dem Einzugsgebiet dar und verdeutlicht, wie viel 
von der Kaufkraft der Endverbraucher dem Vorhaben zufließt.  

 Mit einem zweiten Ansatz, dem Umsatzumverteilungsmodell, werden die voraussichtli-
chen Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Angebote im Einzugsgebiet sowie im 
Umfeld eingeschätzt. Damit wird aufgezeigt, wo – und in welchem Umfang – dem beste-
henden Einzelhandel Umsätze verloren gehen. 

 

2.  Umsatzerwartung und Umsatzherkunft   

Das Marktanteilkonzept geht von einer Gegenüberstellung des relevanten Angebotes mit dem 

für das Einzugsgebiet ermittelten Nachfragevolumen (= Kaufkraft) aus. Als wesentliche Krite-

rien bei der Ermittlung der Marktanteile werden die Art und Dimensionierung der vorgesehe-

nen Einzelhandelsnutzung, die Lage und das Standortumfeld sowie die Wettbewerbssituation 

im Einzugsgebiet und im weiteren Umfeld berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund sind die in 

Tabelle 1 dargestellten Marktanteile und Umsatzleistungen zu erwarten. 
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Tabelle 1: Marktanteile und Umsatz des Vorhabens (2.530 m² VK) 

  Kaufkraft in 
Mio. € p.a. 

Markt- 
anteil in % 

Umsatz 

in Mio. € p.a. in % (NuG) 

Einzugsgebiet 18,3  53 – 54 9,8 89 – 90 

Streuumsätze (bei Nahrungs- und Genussmitteln) 1,2 10 – 11 

Nahrungs- und Genussmittel gesamt 11,0 100 

Randsortimente Nonfood (ca. 15 – 20 %; inkl. Streuumsätze)  2,3 – 2,4 
 

Umsatz gesamt 13,3 – 13,4 - 

GMA-Berechnungen 2021 (ca.-Werte, ggf. Rundungsdifferenzen) 

Insgesamt kann für die Einzelhandelsnutzungen von einer Gesamtumsatzleistung in Höhe von 

ca. 13,3 – 13,4 Mio. € ausgegangen werden. Ein Großteil (rd. 11,0 Mio. €) entfällt dabei auf das 

Nahrungs- und Genussmittelsegment. Rund 2,3 – 2,4 Mio. € sind den Nichtlebensmittelsorti-

menten (z. B. Drogeriewaren, Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, Tiernahrung, Zeitschriften, 

(Schnitt-) Blumen, Haushaltsartikel) zuzuordnen. 

Unter Berücksichtigung der Art und Dimensionierung des Planvorhabens, der festgestellten 

Angebots- und Nachfragesituation im Untersuchungsraum sowie der Siedlungsstrukturen 

wird das Gesamtvorhaben einen Marktanteil von mehr als 50 % der Nahrungs- und Genuss-

mittelkaufkraft aus Seppenrade binden. Die Märkte dürften im Bestand zusammen bereits rd. 

46 – 47 % der Kaufkraft (rd. 8,5 – 8,6 Mio. € Lebensmittelumsatz) binden, sodass die Erweite-

rung nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Marktbedeutung der Anbieter führt. Viel-

mehr kommt es zu einer Sicherung der Marktposition und damit der Nahversorgungssituation 

im Ortsteil Seppenrade, in dem Edeka und Aldi die einzigen Lebensmittelmärkte darstellen.  

Für den zu erweiternden Edeka Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.450 m² ist von ei-

ner Umsatzleistung in Höhe von ca. 6,3 – 6,4 Mio. € auszugehen. Davon entfallen ca. 5,4 Mio. € 

auf das Nahrungs- und Genussmittelsegment und ca. 0,9 – 1,0 Mio. € auf Nonfood-Artikel. 

Aufgrund der Lage des Vorhabenstandortes ist von einem Streuumsatzanteil von insgesamt 

ca. 10 – 11 % auszugehen. Der Gesamtumsatz des erweiterten Marktes liegt mit 6,3 – 6,4 

Mio. € über dem Edeka-Durchschnitt und entspricht einer Flächenproduktivität von rd. 4.400 

€ / m² Verkaufsfläche. Dabei gilt anzumerken, dass zwar die Flächenproduktivität dem Edeka-

Durchschnitt sehr nahe kommt, die Verkaufsflächengröße jedoch den durchschnittlichen 

Edeka-Markt übertrifft.17 Demzufolge bildet der Wert einen realitätsnahen worst-case-Ansatz 

ab.  

Für den zu erweiternden Aldi-Nord-Discounter kann bei einer Verkaufsfläche von 1.080 m² von 

einer Umsatzleistung in Höhe von ca. 7,0 Mio. € ausgegangen werden. Davon entfallen ca. 

5,6 Mio. € auf das Nahrungs- und Genussmittelsegment und ca. 1,4 Mio. € auf Nonfood-Arti-

kel. Ebenfalls ist mit einem Streuumsatzanteil von ca. 10 – 11 % auszugehen. Der Gesamt-

umsatz des erweiterten Marktes liegt mit 7,0 Mio. € deutlich über dem Aldi-Nord-Durchschnitt 

                                                           
17  Laut Hahn Retail Real Estate Report Germany 2020 / 2021 liegt die durchschnittliche Flächenleistung von 

Edeka aktuell bei ca. 4.450 € / m², die durchschnittliche Verkaufsflächengröße liegt bei 1.258 m². Daraus 
ergibt sich ein durchschnittlicher Filialumsatz von rd. 5,6 Mio. €. Für den Bestandsmarkt ist gutachterlich 
von einem Gesamtumsatz von rd. 4,6 Mio. € (gleichbedeutend mit einer Flächenproduktivität von ca. 4.600 
€ / m² VK) auszugehen.  
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und entspricht einer Flächenproduktivität von rd. 6.500 € / m² Verkaufsfläche. Die Flächen-

produktivität liegt dabei etwas unter dem Aldi-Nord-Durchschnitt, die Verkaufsflächengröße 

übertrifft jedoch den Durchschnitt durchschnittlicher Aldi-Nord-Filialen.18 Demzufolge bildet 

der Wert auch hier einen realitätsnahen worst-case-Ansatz ab. 

Für die Bäckerei im Edeka-Markt ist kein nennenswerter Umsatzzuwachs zu erwarten, da sie 

aktuell bereits am Standort ansässig ist und sich nicht wesentlich verändert. Daher können 

hierfür auch keine Auswirkungen ermittelt werden. 

 

3.  Voraussichtliche Wettbewerbswirkungen und Kaufkraftbewegungen  

Mit der Neuansiedlung bzw. der Erweiterung eines Einzelhandelsobjektes werden i. d. R. Um-

satzumverteilungsprozesse im bestehenden Einzelhandel ausgelöst. Das Umsatzumvertei-

lungsmodell stellt einen methodischen Ansatz zur Einschätzung und Bewertung der ökonomi-

schen und städtebaulichen Folgewirkungen des zu untersuchenden Planvorhabens dar. Die im 

vorangegangenen Untersuchungsabschnitt ermittelten Marktanteile stellen dabei die kauf-

kraftbezogene Ermittlung der Umsatzherkunft dar. Entscheidend für die Bewertung der mög-

lichen städtebaulichen bzw. versorgungsstrukturellen Auswirkungen ist jedoch die umsatzbe-

zogene Betrachtung der Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel.  

Zur Ermittlung der Umsatzumverteilung im Nahrungs- und Genussmittelbereich werden die 

aus dem Marktanteilkonzept berechneten Umsätze gewichtet. In der Modellrechnung wurden 

folgende Kriterien berücksichtigt: 

 die aktuelle Ausstattung im Untersuchungsraum und die Sortimentsüberschneidungen 
mit dem Erweiterungsvorhaben 

 die Versorgungsbedeutung einzelner Standortbereiche des Einzelhandels 

 die aktuellen Kaufkraftströme im Untersuchungsgebiet 

 die Wettbewerbssituation und Überlagerungen durch sonstige Einzelhandelsstandorte. 

In die Berechnung fließen damit die derzeitigen Einzelhandelsausstattungen konkurrierender 

Einzelhandelsstandorte als Attraktivitätsfaktor und die Distanz zum Projektstandort als Wider-

standsfaktor ein. Eine weitere Grundannahme der nachfolgenden Berechnungen ist, dass die 

Einkaufslagen, welche die größten Sortimentsüberschneidungen mit dem Planvorhaben auf-

weisen, quantitativ am stärksten von Umsatzumverteilungen betroffen sein werden. 

Für die nachfolgende Betrachtung der Auswirkungen der geplanten Erweiterung ist nur der zu 

erwartende Zusatzumsatz von Relevanz, sodass dem prognostizierten Gesamtumsatz der Vor-

haben der Bestandsumsatz abgezogen wird. Dieses Vorgehen ist allgemein üblich, da die 

Wettbewerbswirkungen der Bestandsflächen bereits eingetreten sind. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat dazu u. a. in einem Urteil vom 12.02.2009 ausgeführt, dass  

                                                           
18  Laut Hahn Retail Real Estate Report Germany 2020 / 2021 liegt die durchschnittliche Flächenleistung von 

Aldi-Nord aktuell bei ca. 6.620 € / m², die durchschnittliche Verkaufsflächengröße beläuft sich auf 903 m². 
Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Filialumsatz von rd. 6,0 Mio. €. Für den bestehenden Aldi-Markt 
ist gutachterlich von einem Gesamtumsatz von rd. 5,8 Mio. € (gleichbedeutend mit einer Flächenprodukti-
vität von ca. 6.800 € / m² VK) auszugehen. 
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„von der gegebenen städtebaulichen Situation auszugehen [ist]. Diese wird nicht 

nur von den anderen vorhandenen Einzelhandelsbetrieben, sondern auch durch 

den Betrieb, dessen Erweiterung geplant ist, in seinem bisherigen Bestand ge-

prägt.“19  

Mit der Verkaufsflächenerweiterung der beiden Märkte am Projektstandort von ca. 1.000 m² 

auf ca. 1.450 m² (Edeka) bzw. von rd. 850 m² auf 1.080 m² (Aldi-Nord) und der damit verbun-

denen Umsatzerwartung von insgesamt rd. 13,3 – 13,4 Mio. € (ca. 7,0 Mio. € bei Aldi-Nord 

und ca. 6,3 – 6,4 Mio. € bei Edeka) werden voraussichtlich folgende Umverteilungswirkungen 

ausgelöst: 

 Etwa 8,5 – 8,6 Mio. € im Bereich Nahrungs- und Genussmittel sowie ca. 1,8 – 1,9 Mio. € 
im Nichtlebensmittelsegment werden von den bestehenden Märken in Seppenrade 
(Edeka und Aldi-Nord) schon heute erzielt und bleiben damit ohne Auswirkungen auf den 
Wettbewerb.  

 Umverteilungswirksam werden somit ca. 2,9 – 3,0 Mio. €, davon ca. 2,4 – 2,5 Mio. € bei 
Lebensmitteln und rd. 0,5 – 0,6 Mio. € bei Nichtlebensmitteln. 

 Die Umsatzumverteilungen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel gegenüber Anbietern 
in Lüdinghausen entfallen auf die Märkte im Hauptzentrum Innenstadt sowie auf die 
Märkte in Streulagen des übrigen Untersuchungsraums. 

 Außerhalb des Untersuchungsraums werden im Bereich Nahrungs- und Genussmittel ca. 
0,2 – 0,3 Mio. € umverteilt.  

 Etwa 0,5 – 0,6 Mio. € werden in den Nichtlebensmittelsortimenten umsatzumverteilungs-
wirksam 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die zu erwartenden Umsatzumverteilungen nach Standort-

lagen, die durch das Erweiterungsvorhaben am Projektstandort im Bereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel ausgelöst werden und nachfolgend unter städtebaulichen und versorgungsstruk-

turellen Aspekten zu bewerten sind. 

Tabelle 2: Prognose der Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben bei Nahrungs- und 
Genussmitteln 

Standortlage Umsatz  
Bestand  
in Mio. € 

Umsatzumverteilung 

in Mio. € in % 

Hauptzentrum Innenstadt (ZVB) 17,1 – 17,2 1,1 6 – 7 

Streulagen im sonstigen Untersuchungsraum 21,1 1,0 – 1,1 5  

Summe Lüdinghausen / Untersuchungsraum 38,3 2,1 – 2,2 5 – 6 

außerhalb des Untersuchungsraums - 0,2 – 0,3 - 

Summe gesamt - 2,4 – 2,5 -  

GMA-Berechnung 2021 (ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundungen möglich, n. a. = nicht ausweisbar, Wert unterhalb 

einer rechnerischen Nachweisgrenze) 

 

                                                           
19  vgl. Bundesverwaltungsgericht 4 B 3.09 vom 12.02.2009, RN 6. 
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4.  Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Auswirkungen  

Die durch das Erweiterungsvorhaben zu erwartenden Umsatzumverteilungswirkungen bei 

Nahrungs- und Genussmitteln sind hinsichtlich der möglichen städtebaulichen und versor-

gungsstrukturellen Auswirkungen wie folgt zu bewerten: 

 Auf die Wettbewerber im Hauptzentrum Innenstadt entfallen Umsatzumverteilungswir-
kungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Die Umverteilungsquote von ca. 6 – 7 % betrifft die 
beiden Vollsortimenter Edeka und Rewe sowie den Discounter Aldi. Eine nachhaltige Be-
triebsschwächung der Märkte ist auszuschließen, da es sich um leistungsstarke Anbieter 
mit sehr guten Standortrahmenbedingungen (u.a. Synergieeffekte durch Koppelstandort 
und Innenstadt, ausreichende Stellplätze) handelt. Für den zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt sind somit keine städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen 
abzuleiten. 

 Für die Lebensmittelanbieter in den sonstigen Streulagen in Lüdinghausen sind Umsatzum-
verteilungseffekte in Höhe von ca. 5 % (rd. 1,0 – 1,1 Mio. €) zu erwarten. Davon wird vor-
nehmlich der Marktkauf in der Hans-Böckler-Straße getroffen. Nachhaltige Betriebs-
schwächungen sind aufgrund der noch überschaubaren Umsatzumverteilungseffekte so-
wohl für den Gewerbegebietsstandort (Marktkauf) als auch für die sonstigen Lagen 
(Netto, trinkgut-Getränkemarkt und Lidl) auszuschließen. Somit können versorgungs-
strukturelle Effekte ausgeschlossen werden. 

 Auf Anbieter außerhalb des Untersuchungsraumes entfällt eine Umsatzumverteilung in 
Höhe von ca. 0,2 – 0,3 Mio. €. Diese verteilen sich auf mehrere Kommunen (u.a. Dülmen, 
Olfen) und eine Vielzahl von Standortlagen. Betriebsaufgaben und damit möglicherweise 
verbundene städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen sind bei dieser 
Höhe auszuschließen. 

 In den Nichtlebensmittelsortimenten werden rd. 0,5 – 0,6 Mio. € umsatzumverteilungs-
wirksam, die sich auf mehrere Sortimente (u. a. Drogeriewaren, Wasch-, Putz-, Reini-
gungsmittel, Tiernahrung, Zeitschriften, (Schnitt-)Blumen, Haushaltsartikel) und damit auf 
eine Vielzahl von Anbietern verteilen, welche die Nichtlebensmittelsortimente sowohl als 
Hauptsortimente (u. a. Drogeriemärkte, Zoofachmärkte, Blumengeschäfte, Kioske, Beklei-
dungs-, Schuh-, Sportanbieter, Haushaltswarenmärkte u.v.m.) als auch als Randsorti-
mente (u. a. Lebensmittelmärkte, Drogeriemärkte, Nonfood-Discounter u.v.m.) führen. 
Diese Anbieter verteilen sich zudem auf mehrere Standortlagen, sodass für einzelne Lagen 
städtebauliche Auswirkungen auszuschließen sind. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit der geplanten Erweiterung des Supermarkts 

Edeka und des Discounters Aldi-Nord an der Dülmener Straße in Lüdinghausen-Seppenrade 

weder städtebauliche noch versorgungsstrukturelle Folgewirkungen einhergehen; auch wer-

den zentrale Versorgungsbereiche nicht in ihrer Funktions- oder Entwicklungsfähigkeit gefähr-

det. 

 

5.  Summationsbetrachtung mit der Drogeriemarktplanung auf dem Nachbargrundstück 

In direkter Nachbarschaft zum Planvorhaben Edeka / Aldi soll ein Drogeriemarkt angesiedelt 

werden.20 Für die Neuansiedlung ist das derzeit unbebaute Grundstück vorgesehen, das an 

                                                           
20  siehe Sitzungsvorlage Nr. FB 3/429/2021 vom 02.09.2021; Stadt Lüdinghausen, Aufstellungsbeschluss zur 

2. Änderung des Bebauungsplanes „Alter Reitplatz“ vom 07.10.2021.  
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der Straße Steinbach dem Projektstandort Edeka / Aldi gegenüber liegt. Der Drogeriemarkt 

soll mit einer Verkaufsfläche von rd. 799 m² umgesetzt werden.  

Für den geplanten Drogeriemarkt ist eine Umsatzerwartung von insgesamt rd. 4,0 – 4,1 Mio. € 

zu prognostizieren, wovon ca. 2,4 – 2,5 Mio. das Kernsortiment Drogeriewaren betreffen. Zu-

züglich des zu erwartenden Zusatzumsatzes bei Aldi und Edeka in Höhe von ca. 0,3 Mio. € bei 

Drogeriewaren beläuft sich der insgesamt umzuverteilende Umsatz in diesem Segment auf 2,7 

– 2,8 Mio. €. 

Für die Stadt Lüdinghausen ist im Drogeriewarensegment ein Kaufkraftpotenzial von 

rd. 12,1 Mio. € vorhanden. 21 Der neue Drogeriemarkt in Seppenrade kommt somit auf einen 

rechnerischen Marktanteil von rd. 20 % in Lüdinghausen. Gemeinsam mit den beiden erwei-

terten Lebensmittelmärkten werden – rein rechnerisch – im neu aufgestellten Nebenzentrum 

Seppenrade insgesamt ca. 23 % der gesamtstädtischen Kaufkraft im Drogeriewarensegment 

gebunden. Es ist davon auszugehen, dass diese größtenteils im Stadtteil Seppenrade abgegrif-

fen wird, der wie in den Kapiteln I. 3 und II. 1 erläutert wurde, siedlungsräumlich deutlich von 

der Kernstadt Lüdinghausens abgesetzt ist. 

Tabelle 3: Summation der Umsatzumverteilungen in den relevanten Standortlagen im Seg-
ment Drogeriewaren 

Standortlagen 
Vorhaben Aldi / Edeka 

geplanter Drogerie-
markt  

Summation 

in Mio. €  in % in Mio. € in % in Mio. € in % 

Lüdinghausen 

ZVB Seppenrade n.a. n.a. < 0,1 30 – 35  < 0,1 40 – 45 

ZVB Lüdinghausen 0,2 3 1,0 15 – 16  1,2 18 – 19 

sonstige Lage Lüdinghausen 0,1 4 0,5 20 0,6  24 

sonstige Kommunen im Umland 

Dülmen, ZVB Innenstadt n.a. n.a. 0,2 4 – 5 0,2 4 – 5 

Dülmen, sonstige Lagen  n.a. n.a. 0,1 – 0,2 4 – 5 0,1 – 0,2 4 – 5 

Haltern, ZVB Hauptzentrum n.a. n.a. 0,1 – 0,2 6 – 7 0,1 – 0,2 6 – 7 

Haltern, sonstige Lagen n.a. n.a. 0,1 3  0,1 3  

Olfen n.a. n.a. 0,2 8  0,2 8  

Selm n.a. n.a. < 0,1 2 < 0,1 2 

Nordkirchen n.a. n.a. < 0,1 3  < 0,1 3  

Summe  0,3 3 2,4 – 2,5 8 – 9  2,7 – 2,8  9 – 10 

n. a. = nicht ausweisbar, Wert unterhalb einer gutachterlichen Nachweisschwelle / keine Umsatzumverteilung; GMA-Berechnun-

gen 2022 (ca.-Werte, Abweichungen durch Rundungen möglich) 

Die höchsten Wettbewerbsauseinandersetzungen des neuangesiedelten Drogeriewaren-An-

bieters sind innerhalb der Stadt Lüdinghausen zu erwarten. In besonderem Maße wird dabei 

                                                           
21  Für Drogeriemärkte ist eine durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft von ca. 441 € anzusetzen. Das Kaufkraft-

niveau in Lüdinghausen liegt gemäß aktueller Kennziffer von MB Research (Stand 2020) mit 109,0 über dem 
Bundesdurchschnitt (= 100,0). Aus diesen Werten wurde für die Einwohnerzahl von 25.230 (Stadt Lüdin-
ghausen, 31.12.2020) die entsprechende Kaufkraft ermittelt. 
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einerseits innerhalb des Einzugsgebiets das Fachgeschäft Drogerie Scheidtmann in Seppen-

rade sowie andererseits der zentrale Versorgungsbereich des Hauptzentrums Lüdinghausen 

(dm, Stadtparfümerie Pieper, Aldi, Edeka, Rewe) betroffen sein. Darüber hinaus werden im 

Drogeriesegment auch Umsatzumverteilungswirkungen gegenüber Nachbarkommunen au-

ßerhalb des Untersuchungsraums auftreten.  

Im Detail sind die ermittelten Umsatzumverteilungen wie folgt einzuordnen: 

 Innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Seppenrade werden < 0,1 Mio. € umverteilt. 
Da diese das kleine Fachgeschäft Drogerie Scheidtmann treffen, ist trotz des geringen Ab-
solutwertes eine Umverteilungshöhe möglich, die zu einer Betriebsgefährdung des Anbie-
ters führt. Allerdings führt das Fachgeschäft zu nicht unerheblichen Anteilen weitere Wa-
rengruppen (u.a. Schreibwaren) und ist als Post- und Paketannahmestelle für Seppenrade 
etabliert, sodass ggf. eintretende Umsatzrückgänge ausgeglichen werden können. Unab-
hängig davon wird die Realisierung eines Drogeriemarktes zu einer Verbesserung der Ver-
sorgungssituation in diesem Segment in Seppenrade führen, sodass versorgungsstruktu-
relle Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

 Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt Lüdinghausen 
sind Umverteilungswirkungen von rd. 1,2 Mio. € zu erwarten. Dies entspricht einer Um-
verteilungsquote von etwa 18 – 19 %. Die Umsatzumverteilung wird insbesondere den dm 
Drogeriemarkt treffen, in Teilen aber auch die Lebensmittelmärkte Aldi-Nord, Edeka und 
Rewe in der Konrad-Adenauer-Straße sowie untergeordnet auch die Stadtparfümerie Pie-
per. Die dm-Filiale verfügt über einen zeitgemäßen Marktauftritt und liegt innerhalb der 
attraktiven Lüdinghauser Innenstadt an einem prägnanten von kleinteiliger Einzelhandels-
nutzung sowie gastronomischen Angeboten umgebenen Standort direkt am Markt. Der 
dm-Markt stellt den einzigen Drogeriefachmarkt in Lüdinghausen dar und ist als umsatz-
stark zu bewerten, ein Marktaustritt ist daher auszuschließen. Die drei großen Lebensmit-
telmärkte im zentralen Versorgungsbereich werden lediglich in einem Randsortiment ge-
troffen, sodass auch hier keine Gefährdung abzuleiten ist. Trotz der Umsatzumvertei-
lungsquote sind unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten daher keine städ-
tebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen abzuleiten, da die vorhandenen 
Anbieter die Umsatzverluste aufgrund ihres stabilen Marktauftritts kompensieren kön-
nen. 

 Darüber hinaus sind Umverteilungswirkungen von rd. 0,6 Mio. € bzw. 24 % gegenüber 
sonstigen Lagen in Lüdinghausen zu erwarten. Am stärksten wird diese Umverteilung die 
Marktkauf-Filiale in der Hans-Böckler-Straße treffen. Sie liegt dem Projektstandort nicht 
nur räumlich am nächsten sondern verfügt unter den Wettbewerbern in sonstigen Lagen 
auch über die größte Verkaufsfläche im Drogeriewarenbereich. Zu berücksichtigen ist da-
bei, dass alle betroffenen Märkte (Marktkauf, Netto, Lidl) als Lebensmittelmärkte nicht in 
ihrem Kernsortiment von den Umverteilungseffekten getroffen werden, sodass eventu-
elle Umsatzverluste in einem Sortiment durch ein anderes Sortiment ausgeglichen werden 
können. Versorgungsstrukturelle Auswirkungen sind insgesamt auszuschließen, zumal der 
Marktkauf als Gewerbegebietsstandort keine Schutzwürdigkeit genießt. 
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Karte 4: untersuchungsrelevante Drogeriemärkte außerhalb des Untersuchungsraums

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende; GMA-
Bearbeitung 2022

überwiegend Grünfläche

überwiegend Wohnen

überwiegend 
Gewerbe / Industrie

P
Projektstandort Aldi-
Nord / Edeka

AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ERWEITERUNG DES EDEKA- / ALDI-KOPPELSTANDORTES 
IN LÜDINGHAUSEN-SEPPENRADE

Einzugsgebiet

Untersuchungsraum

P



 

    

AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ERWEITERUNG DES EDEKA- / ALDI-KOPPELSTANDORTES  

IN LÜDINGHAUSEN-SEPPENRADE  

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 32 

 Außerhalb des Untersuchungsraums sind ebenfalls Umverteilungswirkungen in den Nach-
barkommunen zu erwarten, die im Wesentlichen vom Drogeriemarkt ausgelöst werden:  

 Im südlich von Lüdinghausen gelegenen Olfen sind Umverteilungseffekte in Höhe 
von ca. 0,2 Mio. € bzw. 8 % zu erwarten, die im Wesentlichen den Rossmann Droge-
riemarkt betreffen. Versorgungsstrukturelle und städtebauliche Auswirkungen sind 
trotz der moderaten Umverteilungseffekte nicht abzuleiten, da der Markt eine gute 
Lage an der innerörtlichen Hauptverkehrsverbindung aufweist und stabil aufgestellt 
ist.  

 In Dülmen ist im zentralen Versorgungsbereich mit Umverteilungseffekten in Höhe 
von rd. 0,2 Mio. € zu rechnen, in sonstigen Lagen sind Umverteilungswirkungen von 
ca. 0,1 – 0,2 Mio. € zu erwarten. In beiden Fällen beträgt die Umverteilungsquote 
rd. 4 – 5 %. Betroffen ist jeweils eine dm-Filiale. Die zu erwartende Umverteilung 
verbleibt damit sowohl für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt als auch 
für die sonstigen Lagen auf einem überschaubaren Niveau, weshalb versorgungs-
strukturelle und städtebauliche Auswirkungen auszuschließen sind. 

 Haltern am See ist für den zentralen Versorgungsbereich des Hauptzentrums Innen-
stadt von einer Umverteilungsquote von rd. 6 – 7 bzw. ca. 0,1 – 0,2 Mio. € auszuge-
hen. In sonstigen Lagen ist eine Umsatzumverteilung in Höhe von rd. 0,1 Mio. €, bzw. 
3 % zu erwarten. Die Umverteilung wird den in der Halterner Innenstadt angesiedel-
ten Rossmann Drogeriemarkt deutlicher betreffen als die in sonstigen Lagen ange-
siedelte dm Filiale. Jedoch erreicht die Umsatzumverteilung auch im zentralen Ver-
sorgungsbereich des Hauptzentrums kein kritisches betriebsgefährdendes Niveau. 
Daher sind auch in Haltern versorgungsstrukturelle und städtebauliche Auswirkun-
gen auszuschließen.  

 Die für Selm zu erwartende Umsatzumverteilung beläuft sich auf < 0,1 Mio. € bzw. 
rd. 2 %. Damit sind die Umverteilungseffekte für Selm (im Wesentlichen: dm im zent-
ralen Versorgungsbereich Kreisstraße) niedrig, sodass städtebauliche und versor-
gungsstrukturelle Auswirkungen auszuschließen sind.  

 Gegenüber den Anbietern im zentralen Versorgungsbereich in Nordkirchen (v.a. 
Rossmann) werden < 0,1 Mio. € umverteilt, was einer Umverteilungsquote von rd. 3 
% entspricht. Damit sind schließlich auch für Nordkirchen keine versorgungsstruktu-
rellen und städtebaulichen Beeinträchtigungen abzuleiten. 

Hinsichtlich der zu erwartenden Umverteilungswirkungen im Drogeriesegment ist festzuhal-
ten, dass sich die Umverteilung im Wesentlichen in der Stadt Lüdinghausen auswirkt. Mögliche 
Umverteilungen können hier jedoch aus gutachterlicher Sicht durch die Anbieter kompensiert 
werden und schlagen nicht in städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen um. 
Die wesentliche Umverteilung im Drogeriewarensegment wird durch einen Drogeriemarkt 
ausgelöst (ca. 89 %) und nur zu einem untergeordneten Teil durch das Erweiterungsvorhaben 
der beiden bestehenden Lebensmittelmärkte Edeka / Aldi in Seppenrade. 

 

6.  Vereinbarkeit mit dem Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Zur Bewertung der raumordnerischen bzw. landesplanerischen Zulässigkeit des Erweiterungs-

vorhabens sind die Regelungen bzw. Prüfkriterien des Landesentwicklungsplans Nordrhein-

Westfalen heranzuziehen. Im Hinblick auf die ermittelten Auswirkungen des Vorhabens am 

Standort Lüdinghausen-Seppenrade, Dülmener Straße, sind hierzu folgende Anmerkungen zu 

treffen: 



 

    

AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ERWEITERUNG DES EDEKA- / ALDI-KOPPELSTANDORTES  

IN LÜDINGHAUSEN-SEPPENRADE  

office.koeln@gma.biz / www.gma.biz 33 

 Den landesplanerischen Aussagen zu Ziel 6.5-1 wird entsprochen, da sich der projektierte 
Standort innerhalb eines Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) befindet.  

 Dem Ziel 6.5-2 (städtebauliches Integrationsgebot) wird entsprochen, da das Erweite-
rungsvorhaben gemäß Einzelhandelskonzept im Nebenzentrum Seppenrade, also in ei-
nem zentralen Versorgungsbereich liegt.22 

 Im Hinblick auf Ziel 6.5-3 (Beeinträchtigungsverbot) sind keine negativen städtebaulichen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Lüdinghausen oder in angrenzenden 
Nachbarstädten zu erwarten. Ebenso besteht durch das Vorhaben keine Beeinträchtigung 
der Versorgung der Bevölkerung im Untersuchungsraum. 

 Die Prüfung der Grundsätze 6.5-4 und 6.5-6 sowie des Ziels 6.5-5 entfällt, da es sich bei 
den projektierten Märkten um Betriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten handelt. 

 Der Grundsatz 6.5-9 sowie das Ziel 6.5-7 sind nicht relevant; die Prüfung kann daher ent-
fallen.  

 Hinsichtlich des Ziels 6.5-8 ist festzustellen, dass das Planvorhaben eine Einzelhandelsag-
glomeration von Märkten mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten dar-
stellt. Der projektierte Standort befindet sich innerhalb eines zentralen Versorgungsberei-
ches, daher erfüllt das Vorhaben Ziel 6.5-8. 

 Es werden alle relevanten landesplanerischen Ziele eingehalten, womit auch Ziel 6.5-10 
eingehalten wird. 

Das Vorhaben erfüllt sämtliche relevanten Voraussetzungen des LEP NRW. 

 

7.  Vereinbarkeit mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen 

Gemäß Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen sollen Erweiterungs- und Ansiedlungs-

vorhaben des großflächigen Einzelhandels planungsrechtlich gesteuert werden. Neben der 

Funktionsstärkung des Haupt- und Nebenzentrums steht dabei auch die Sicherung einer weit-

gehend wohnortnahen, flächendeckenden Nahversorgung im Fokus.  

Bei dem Projektstandort handelt es sich um einen etablierten Versorgungsstandort in Lüding-

hausen-Seppenrade. Die geplante Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung am Kop-

pelstandort an der Dülmener Straße sichert die zukünftige wohnortnahe (Nah)-Versorgung in 

Seppenrade. Da der Projektstandort im zentralen Versorgungsbereich des Nebenzentrums 

Seppenrade liegt23, dient die Attraktivierung und Neuaufstellung der Märkte insbesondere 

auch der Stärkung der Funktion Seppenrades als Nebenzentrum. Der Zielsetzung des Einzel-

handelskonzeptes zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Seppenrade durch nahver-

sorgungsrelevante Sortimente wird demzufolge entsprochen. Mit Blick auf die Umverteilungs-

                                                           
22  Auch nach aktueller Standortbesichtigung kann der Projektstandort von Edeka und Aldi als Teil des zentra-

len Versorgungsbereichs Seppenrade gewertet werden. Beide Märkte stellen sowohl funktional als auch 
städtebaulich integrale Bestandteile dieses Zentrums dar. 

23  Auch nach aktueller Standortbesichtigung kann der Projektstandort von Edeka und Aldi als Teil des zentra-
len Versorgungsbereichs Seppenrade gewertet werden. Beide Märkte stellen sowohl funktional als auch 
städtebaulich integrale Bestandteile dieses Zentrums dar. 
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wirkungen sind keine negativen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverord-

nung zu erwarten. Dies gilt insbesondere auch für das Hauptzentrum Innenstadt, deren Vor-

rangstellung somit nicht beeinträchtigt wird. 

Damit entspricht das Vorhaben den Zielen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Lüdinghausen: 

Das Nebenzentrum Seppenrade wird durch das Vorhaben in seiner Funktion gestärkt, das 

Hauptzentrum Innenstadt wird in seiner Vorrangstellung nicht beeinträchtigt. 

 

8.  Vereinbarkeit mit dem Regionalplan Münsterland 

Die Sicherung der Nahversorgung und die Erhöhung der Attraktivität von Zentren werden auch 

im Regionalplan Münsterland als Ziele genannt. Wie bereits bei der Prüfung der Vereinbarkeit 

mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Lüdinghausen ausgeführt, dient das Vorhaben in  

Seppenrade der Sicherung der Nahversorgung und trägt dazu bei, die Attraktivität des Neben-

zentrums Seppenrade zu erhöhen. Damit wird auch den Zielen des Regionalplans Münsterland 

entsprochen. Der Vorgabe des Regionalplans, bei der Änderung und Aufstellung von Bauleit-

plänen für großflächige Einzelhandelsbetriebe die Auswirkungen auf die Nahversorgung im 

Einzugsgebiet zu ermitteln und zu berücksichtigen wird durch dieses Gutachtens entsprochen. 
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IV.  Zusammenfassung  

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Planvorhaben /  
Vorhabenstandort 

 Erweiterung eines Edeka Supermarktes (1.000 m² auf künftig 1.450 

m² Verkaufsfläche) und eines Aldi-Nord-Discounters (850 m² auf 

1.080 m² Verkaufsfläche) durch Abriss des bestehenden Gebäude-

bestands und Ersatzneubau am Standort Dülmener Straße in Lüdin-

ghausen-Seppenrade 

Rechtsrahmen  Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

Einzugsgebiet und  
Kaufkraftpotenzial 

 Das Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst den Lüdinghauser Orts-

teil Seppenrade. Insgesamt leben im Einzugsgebiet aktuell ca. 6.860 

Einwohner. Das Kaufkraftpotenzial im Sortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel liegt bei rd. 18,3 Mio. €. 

Wettbewerbssituation  Insgesamt weisen die projektrelevanten Lebensmittelanbieter in 

Lüdinghausen ohne die zu erweiternden Lebensmittelmärkte in 

Seppenrade eine Verkaufsfläche von rd. 8.640 m2 im Bereich der 

Nahrungs- und Genussmittel bei einer Umsatzleistung im Lebens-

mittelbereich von rd. 38,3 Mio. € auf. Die Betriebe verteilen sich auf 

folgende Wettbewerbslagen: 

 Hauptzentrum Innenstadt: Dort befinden sich ein Rewe-Markt, ein 

Edeka-Markt und eine Aldi-Nord-Filiale mit einer summierten Ver-

kaufsfläche von rd. 4.140 m2 und einem Umsatz bei Nahrungs- und 

Genussmitteln von ca. 17,1 – 17,2 Mio. €. 

 In sonstigen Streulagen in Lüdinghausen befinden sich vier weitere 

Märkte, ein Lidl-Discounter, ein Netto-Discounter, ein trinkgut-Ge-

tränkemarkt und mit Marktkauf ein großer Supermarkt. Diese 

Märkte verfügen über eine Gesamtverkaufsfläche von rd. 4.500 m2 

und ca. 21,1 Mio. € Umsatzleistung im Lebensmittelbereich. 

Umsatzerwartung  Die perspektivische Umsatzerwartung des Vorhabens beträgt 

ca. 7,0 Mio. € (davon ca. 5,6 Mio. € im Food-Bereich) bei der Aldi-

Nord-Filiale und ca. 6,3 – 6,4 Mio. € (5,4 Mio. im Food-Bereich) 

beim Edeka Supermarkt.  

 Davon beträgt der Umsatzzuwachs rd. 2,9 – 3,0 Mio. €. Davon ent-

fallen wiederum ca. 2,4 – 2,5 Mio. € auf Lebensmittel und ca. 0,5 – 

0,6 Mio. € auf Nichtlebensmittel. 

Bewertung der  
versorgungsstrukturellen 
und städtebaulichen Aus-
wirkungen gemäß § 11 
Abs. 3 BauNVO 

 Bei der geplanten Erweiterung von Edeka und Aldi sind Wettbe-

werbsauseinandersetzungen gegenüber den Lebensmittelanbietern 

im zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt und in 

den Streulagen in Lüdinghausen zu erwarten (Umsatzumvertei-

lungswirkungen von ca. 1,1 Mio. € bzw. 6 – 7 % im Hauptzentrum 

Innenstadt und ca. 1,0 – 1,1 Mio. € bzw. 5 % in den Streulagen im 

übrigen Untersuchungsraum). Eine nachhaltige Schwächung oder 

der Wegfall einer dieser Anbieter ist nicht zu erwarten, da die Um-

verteilungswirkungen sich in einem moderaten Rahmen bewegen 

und die meisten Wettbewerber über zeitgemäße Marktauftritte 

verfügen, womit sie als leistungsstark einzustufen sind. 
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Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

 Summation: Da in unmittelbarer Nachbarschaft des Projektstand-

orts die Neuansiedlung eines Drogeriemarktes mit 799 m² geplant 

ist, sind für das Segment Drogeriewaren die summierten Um-

satzumverteilungen beider Vorhaben zu betrachten. Insgesamt lö-

sen die Projekte Umsatzumverteilungen bei Drogeriewaren in Höhe 

von 2,7 – 2,8 Mio. € aus. Durch das Erweiterungsvorhaben der Le-

bensmittelmärkte von Edeka und Aldi wird davon wiederum ledig-

lich ein untergeordneter Anteil (rd. 0,3 Mio. €) verursacht. Trotz ho-

her Umverteilungsquoten innerhalb des Stadtgebiets von Lüdingha-

usen sind städtebauliche und versorgungsstrukturelle Beeinträchti-

gungen auszuschließen. Auch außerhalb Lüdinghausens treten 

keine kritischen Umsatzumverteilungen auf. 

Bewertung hinsichtlich 
der Landesplanung 

 Ziel 6.5.-1 wird entsprochen, da sich der Vorhabenstandort inner-

halb eines Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) befindet. 

 Ziel 6.5.-2 greift, weil sich der Projektstandort in einem zentralen 

Versorgungsbereich, dem Nebenzentrum Lüdinghausen-Seppen-

rade befindet.   

 Das Vorhaben entspricht dem Beeinträchtigungsverbot gemäß Ziel  

6.5.-3.  

 Das Ziel 6.5-5 sowie die Grundsätze 6.5-4, und -6 LEP NRW sind für 

die Bewertung des Vorhabens ebenso wenig relevant, wie die Ziele 

6.5-7 – 6.5-9, da der Projektstandort in einem zentralen Versor-

gungsbereich liegt. 

 Da alle relevanten landesplanerischen Ziele eingehalten werden, 

wird somit Ziel 6.5-10 auch eingehalten. 

Vereinbarkeit mit dem 
Einzelhandelskonzept der 
Stadt Lüdinghausen 

 Bei dem Projektstandort handelt es sich um einen etablierten Ver-

sorgungsstandort in Lüdinghausen-Seppenrade. Die geplante Mo-

dernisierung und Verkaufsflächenerweiterung sichert die zukünftige 

(Nah)-Versorgung im Ortsteil, stärkt die Funktion des Nebenzent-

rums und trägt zu dessen Attraktivierung bei. Der Zielsetzung des 

Einzelhandelskonzeptes zur Stärkung des zentralen Versorgungsbe-

reichs Seppenrade durch nahversorgungsrelevante Sortimente wird 

demzufolge entsprochen. 

 Mit Blick auf die Umverteilungswirkungen sind keine negativen Aus-

wirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung zu er-

warten; eine Zentrenverträglichkeit ist gegeben. Dies gilt insbeson-

dere auch für das Hauptzentrum Innenstadt. Damit wird die Vor-

rangstellung der Innenstadt nicht beeinträchtigt. 

Fazit Mit der Erweiterung des Edeka Supermarkts und des Aldi-Nord-Discoun-

ters am Projektstandort Dülmener Straße in Lüdinghausen-Seppenrade 

gehen keine negativen städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen 

Auswirkungen einher. Die Märkte erfüllen eine wichtige Nahversorgungs-

funktion und werden durch die Erweiterung zukunftsfähig aufgestellt. 

Das Vorhaben dient somit der Sicherung einer wohnortnahen Versorgung 

in Lüdinghausen-Seppenrade und stärkt dessen Funktion als Nebenzent-

rum.  
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